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1. Aufgabenstellung 
 

Das Architekturbüro Müller + Huber plant für den Auftraggeber den Anbau 

und die Erweiterung des Lebensmittelmarktes in der Sander Straße 1, 77767 

Appenweier im Südwesten des Zentrums der Gemeinde Appenweier.  

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.2  zu dieser Immissionsprog-

nose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Anbaus und 

Erweiterung des Edeka-Lebensmittelmarktes ein. Hierzu zählen insbeson-

dere die Geräusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Ent ladung der Lkw 

und des zuzurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung 

der maschinentechnischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksich-

t igt.   

 

Eine immissionsrelevante Vorbelastung im Sinne der TALärm anderer ge-

werblicher Betr iebe, die die geltenden Immissionsr ichtwerte an den gewähl-

ten Immissionsorten um weniger als 6 dB unterschreiten muss bei der Im-

missionsprognose im Rahmen der immissionsschutzrecht l ichen Beurtei lung 

berücksicht igt werden. 

 

Seitens der Genehmigungsbehörde und im Rahmen des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes wird eine Immissionsprognose gefordert,  in der die Ge-

räuschemissionen des geplanten Anbaus und der Erweiterung des Edeka-

Lebensmittelmarktes prognost iziert  und unter Berücksicht igung der Vorga-

ben der TALärm beurtei lt  werden. Überschreiten diese rechnerisch prognos-

t izierten Beurtei lungspegel an den gewählten Immissionsorten die geltenden 

Immissionsrichtwerte der TALärm, sind baul iche und/oder organisator ische 

Maßnahmen festzulegen, die eine Einhaltung der Vorgaben der TALärm ge-

währ leisten.  
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2. Örtliche Situation 

 

Das Betr iebsgrundstück, auf dem der Lebensmittelmarkt erweitert  wird, be-

f indet sich in der in der Sander Straße 1, 77767 Appenweier.  Die Erschl ie-

ßung des Pkw-Parkplatzes des geplanten Bauvorhabens erfolgt nach den 

vorl iegenden Planunterlagen von Süden über die Sander Straße. Die anl ie-

fernden Lkw fahren ebenfal ls über die Sander-Straße an das Betr iebsge-

lände, fahren auf dem Betr iebsgelände Rückwärts von Süden in den Lade-

bereich und werden im Bereich der Westfassade entladen und verlassen das 

Betr iebsgrundstück wieder über die Sander Straße.  

 

Im gesamten Umkreis der Nachbarschaft des Bauvorhabens stehen Ge-

bäude, die zu Wohnzwecken und auch zu gewerbl ichen Zwecken genutzt  

werden. In der Nachbarschaft des Bauvorhabens sind beispielsweise fol-

gende weitere gewerbl ich genutzte Flächen vorhanden, welche im Sinne der 

TALärm immissionsrelevant sein können.  

 
-  Sander Straße 2, Gärtnerei Vol lmer mit Café 

-  Sander Straße 13b, Bergheimer Industr ie- und Garagentore GmbH 

-  Im See 18, Drogeriemarkt 

-  Gewerbe- und Industr iegebiet west l ich der Bahnstrecke Appenweier-Of-

fenburg 

-  Ortenauer Straße 1, Auto Park GmbH & Co. KG 

-  Alemannenstraße 55, Herfurth Pool und Co. 

-  Alemannenstraße 53, HeRo Werkzeuge & Maschinen GbR 

 
Die umliegende bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen ist  

ein- bis dreigeschossig.  

 

Der geplante Standort der Anlage ist dem Lageplan in der Anlage 1.1  und 

Ausschnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.2 zu entnehmen. Der 

Schnit t  des Bauvorhabens ist in der Anlage 1.3  zu dieser Immissionsprog-

nose dargestel lt .   

 

Diese Pläne bilden die Grundlage für die Darstellung des dreidimensionalen 

digitalen Gelände- und Gebäudemodel ls,  das dem Lageplan in der Anlage 

2  zu dieser Immissionsprognose entnommen werden kann.   
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In der Anlage 2  s ind auch die Immissionsorte gekennzeichnet,  für die nach-

folgend die Geräuschimmissionen prognostiz iert  werden. 

 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Den nachfolgenden Untersuchungen l iegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 
-  Lageplan des Marktgebäudes, Anlage 1.1  

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan, Anlage 1.2  

 
-  Schnitt  des Marktgebäudes, Anlage 1.3  

 
-  Umliegende Bebauungspläne, veröffent l icht auf der Internetseite der ge-

meinde Appenweier bis zum 14.09.2021 und „hinter den Gärten West, 1.  

Änderung“ 

 
-  Ausschnit t  aus dem geltenden Flächennutzungsplan, Geoportal Raumord-

nung Baden-Württemberg, Anlage 1.4  

 
-  Angaben zur Nutzung des Lebensmittelmarktes vom Planer und Betreiber.  

 
 

3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Folgende schal ltechnische Normen und Richt l in ien l iegen der Beurtei lung 

zugrunde: 

 
[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült i-

gen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die baul iche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I  S. 

3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786 
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[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der Ver-

ordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 2334) ge-

ändert worden ist  

 
[4] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

2019 

 
[4a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[5] TALärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm - TALärm), vom 26. August 

1998, Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 

01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[6] LAI  Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Ant-

worten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses 

zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 

2017  

 
[7] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grund-lagen und 

Hinweise für die Planung, Jul i 2002 

 
[8] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Berechnungs-

verfahren Jul i 2002, schal ltechnische Orientierungs-

werte für die städtebaul iche Planung, Mai 1987 

 
[9] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil  1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018  

 
[10] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 

 
[11] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Teil 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 
[12] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,   
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[13] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 

 
[14] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 1997 

 
[15] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und 

Richt l in ien für die Ausführung von Lärmschutzwänden 

an Straßen, September 2008 

 
[16] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege 

Schal lschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. I ,  1997, 

S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 23.9.1997 I 2329 

 
[17] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

 
[18] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August 1976 

 
[19] Heft 192 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- und 

Ladegeräusche auf Betr iebsgeländen von Frachtzen-

tren, Ausl ieferungslagern und Spedit ionen, Hessische 

Landesanstalt  für Umwelt,  Umweltplanung Arbeits- und 

Umweltschutz, Heft 192, November 1995 

 
[20] Heft 3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betr iebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spedit ionen 

und Verbrauchermärkten sowie weiterer  

typischer Geräusche, insbesondere von Verbraucher-

märkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geo-

logie, 2005 

 
[21] Heft Nr. 275 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen von Tankstel len, August 1999 
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[22] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissio 

 lärmstudie nen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhö-

fen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Schr if ten-

reihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft  

89, 6. Ausgabe 2007 

 
[23] VDI 3770 Emissionskennwerte von  Schallquel len, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012 

 
 

3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  Immissionsrichtwerte 

 

Wie den oben genannten Bebauungsplänen und deren Zusammenstel lung 

auf der Internetseite der Gemeinde Appenweier und dem Ausschnit t  aus dem 

Flächennutzungsplan in der Anlage 1.4  sowie der Inaugenscheinnahme vor 

Ort zu entnehmen ist ,  sind die angrenzenden Flächen in der Nachbarschaft 

des geplanten Bauvorhabens als Allgemeines Wohngebiet  (WA) nach §4 

BauNVO, als Mischgebiet (MI) nach §6 BauNVO bzw. als Gewerbegebiet 

(GE) nach §8 BauNVO bei der Immissionsprognose zu berücksicht igen. Die 

ggf. erforder l ichen Zuschläge für Zeiten erhöhter Empfindlichkeit  werden 

programmintern nach TALärm berücksicht igt.  

 

Damit müssen die Geräusche, die durch die Nutzung des Lebensmittelmark-

tes, insbesondere durch die auf dem Gelände fahrenden und parkenden Pkw 

entstehen, folgende Immissionsrichtwerte nach TALärm einhalten: 

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 
-  Mischgebiet (MI) §6 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  50 dB(A) 
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3.4 Schalltechnische, gewerbliche Vorbelastung 

 

Im näheren und weiteren Umfeld des geplanten Um-/Anbaus des Lebensmit-

telmarktes bef inden sich weitere gewerbl iche Betr iebe, die im Sinne der 

TALärm an den gewählten Immissionsorten immissionsrelevant sein können.  

 
-  Sander Straße 2, Gärtnerei Vol lmer und Café 

-  Sander Straße 13b, Bergheimer Industr ie- und Garagentore GmbH  

-  Im See 18, Drogeriemarkt 

-  Ortenauer Straße 1, AUTO PARK GmbH & Co. KG 

-  Ortenauer Straße 1a, Rad + Motoshop GmbH 

-  Alemannenstraße 55, Herfurth Pool und Co 

-  Alemannenstraße 55, HeRo Werkzeuge & Maschinen GbR 

-  Gewerbe- und Industr iegebiet westl ich der Bahntrasse Appenweier - Of-

fenburg 

 

Aufgrund der Lage der bestehenden gewerbl ichen Nutzungen zum Plange-

biet ist  die gewerbliche Vorbelastung wie folgt zu bewerten. Es wird daher 

zur Beurtei lung der von dem Edeka-Markt  ausgehenden Geräusche, die auf 

die dem Plangebiet zugewandten Fassaden einwirken eine immissionsrele-

vante Vorbelastung im Sinne der TALärm berücksicht igt.  Die geltenden Im-

missionsr ichtwerte können von den gewerbl ichen Nutzungen, von dem 

Edeka-Markt,  nicht vol l ausgeschöpft werden. nach Nummer 3.2.1 der 

TALärm werden die um 6 dB reduzierten immissionsrichtwerte der Beurtei-

lung zu Grunde gelegt. 

 

Generel l ist  eine gewerbl iche Anlage zulässig, wenn die Summe der auf den 

maßgebl ichen Immissionsort einwirkenden Beurteilungspegel al ler gewerb-

l ichen Anlagen den geltenden Immissionsrichtwert nicht überschreitet.  
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3.5 Weitere Vorgaben der TALärm 

 

Der Beurtei lung nach TALärm liegen am Tage folgende Beurtei lungszeiten 

zu Grunde: 

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete d bis f  nach Punkt  6.1 der TALärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

-  Nachts 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, ungünstigste Stunde 

 

Nach TALärm Nummer 6.1, letzter Absatz, dürfen Spitzenpegel die gelten-

den Immissionsr ichtwerte nach TALärm Nummer 6.1 im Tagzeitraum um bis 

zu 30 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 20 dB(A) überschreiten. 

 

Im Hinbl ick auf den durch den Betr ieb des EDEKA-Marktes hervorgerufenen 

Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der TALärm fol-

gende Betrachtung erforderl ich:  

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffent l ichen Verkehrsf lächen, 

in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betr iebsgrundstück, sollen 

in den Gebieten c bis g nach Punkt 6.1 der TALärm durch Maßnahmen or-

ganisator ischer Art soweit wie mögl ich vermindert werden, soweit 

 
-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen 

-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 

 
Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TALärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs soweit wie 

mögl ich vermindert werden. 
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4. Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden Geräuschemissionen wer-

den in ein digitales, dreidimensionales Geländemodell eingegeben. Mit die-

sem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden Schal lemissionen auf  

die umliegende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen prognostiz iert .  Der 

Immissionsprognose werden die Öffnungszeiten von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

einschließlich der Betr iebszeiten al ler maschinentechnischen Anlagen von 

06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünstigsten Stunde im Nachtzeitraum 

zugrunde gelegt.  

 

 

4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das dreidimensionale, digital isierte Geländemodel l in Höhe und Ausdehnung 

eingefügt. Es werden im Detai l unter anderem folgende die Immissionsprog-

nose beeinf lussende Parameter berücksicht igt.   

 
-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiesen- und Grünf lächen) oder 

ref lekt ierend (Asphalt ,  Pf lasterbelag))  

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe 

-  Wände, Wälle, Geländebrüche 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der mögl ichen Immissionsorte an den geplanten Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen  
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Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  

 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet. Grundlage für die Immissionsprognose ist 

das digital is ierte, dreidimensionale Geländemodel l,  das dem Lageplan in 

Anlage 2  entnommen werden kann. Diesem Lageplan ist zu entnehmen, 

dass die in der Umgebung des Betr iebsgrundstücks des EDEKA-Marktes an-

grenzend Bebauung welche abschirmend bzw. ref lekt ierend wirkt,  in das 

dreidimensionale, digitale Geländemodel l eingearbeitet wurde. Aus schal l-

technischer Sicht kann das Gelände um die Anlage und die Immissionsorte 

als eben bezeichnet werden.  

 

 

4.2 Gewerbelärm Lebensmittelmarkt 

 

In dem digital is ierten Lageplan in Anlage 2  wird die gewerbl iche Geräusch-

abstrahlung durch den Lebensmittelmarkt mit folgenden Schallquel len dar-

gestellt :  

 
-  Fahren, Parken Kunden und Mitarbeiter-Pkw, 

-  Anlieferung Fahren und Parken Lkw, 

-  Ent- und Beladen Lkw, 

-  Luftgekühlte Kondensatoren Kälteanlagen, 

-  Lüftungs- und Kl imaanlagen  

-  Papierpresscontainer. 
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Der Immissionsprognose werden die bestehenden Öffnungszeiten von 08.00 

Uhr bis 20.00 Uhr einschließlich der Betr iebszeiten aller maschinentechni-

schen Anlagen von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der ungünst igsten Stunde 

im Nachtzeitraum zugrunde gelegt.  

 

 

4.2.1 Parkieren Kunden-Pkw  

 

Die Schal lemission der parkenden Pkw wird nach den Vorgaben der Park-

platzlärmstudie [7] berechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächen-

schallquel len betrachtet.  Für die Berechnung wird die Gesamtf läche der 

Parkplätze programmintern in hinreichend kleine Teilf lächen aufgetei lt .  Die 

Immissionsberechnung wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstudie 

[7] als so genanntes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  mit 

folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [7])  

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

f = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Verkaufsf läche 

 

Mitarbeiter- und Kundenstel lp lätze:  

Kp A  = 5 dB(A) Kundenparkplatz an Einkaufsmarkt 

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag 

KS t r O  = 0 dB(A) Fahrgassen Parkplatz Pf lasterbelag 

 

Da bei dem zusammengefassten Verfahren aufgrund der Parkplatzgröße das 

Ergebnis verfälscht würde (gehäufte Pkw-Bewegungen im Ein- bzw. Aus-

fahrtsbereich würde nicht berücksicht igt),  wird hier das getrennte Verfahren 

verwendet. Die Fahrbewegungen werden gesondert auf die Fahrgassen an-

tei l ig der angeschlossenen Stellplätze verteilt .  Die Geräusche  
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der Fahrbewegungen werden nach RLS90 mit Asphaltbelag und einer Ge-

schwindigkeit  von 30 km/h berechnet. Aufgrund des mögl ichen Parkplatz-

suchverkehrs werden bei den Fahrbewegungen ein 20%-tiger Aufschlag zu 

den berechneten Parkierbewegungen bei der Immissionsprognose berück-

sicht igt.  

 

Statt  der Standardeinkaufswagen auf Asphalt  können auch lärmarme Ein-

kaufswagen, z. B. der Firma Wanzl oder ein vergleichbares Produkt auf ebe-

nem Pflasterbelag zum Einsatz kommen. Aus schalltechnischer Sicht sind 

nach Angabe der Parkplatzlärmstudie beide Var ianten gleichwert ig.  

 

Geplant ist  die Erweiterung eines Vol lsort imenters auf maximal 1.765 m² 

Verkaufsraumfläche nach DIN 277, inklusive Backshop. Nach 3.1.3 der Park-

platzlärmstudie [7] berechnet sich die nach Parkplatzlärmstudie zu beach-

tende Netto-Verkaufsf läche aus der Grundfläche des Marktgebäudes abzü-

gl ich der Nebenräume, und der Flächen von Fluren, Kassen- Eingangs- und 

Packbereichen. Von der Verkaufsf läche wurde der Kassen- und Eingangs-

bereich nach [7] abgezogen. Daraus ergibt sich eine Netto-Verkaufsf läche 

nach Vorgabe der Parkplatzlärmstudie von ca. 1.500 m² inklusive Bäckerei-

f i l ia le.  

 

Aus durchgeführten Untersuchungen nach [7] an vergleichbaren Vorhaben 

werden bei einem Vol lsort imenter für die ihm zuzuordnenden Pkw-Stel l-

plätze folgende Fahrzeugbewegungen abgeleitet:  

 
Tagzeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr:  

 
N = 0,1  Bewegungen je Bezugsgröße (1 m² Nettoverkaufsf läche) 

 und Stunde. 

 
Damit ergeben sich bei einer vorhandenen Größe der Netto-Verkaufsf läche 

nach Parkplatzlärmstudie von 1.500 m² folgende Fahrzeugfrequenzen: 

 
 N = 0,1 x 1.500 m² = 150 Bewegungen/Stunde. 

 
Da die Bewegungshäufigkeit  je Bezugseinheit  nach der Parkplatzlärmstudie 

auf den Tagzeitraum von 16 Stunden bezogen und somit unabhängig von 

der Ladenöffnungszeit  ist ,  ergeben sich rechner isch   



 Seite 15 v. 34 
IMMISSIONSPROGNOSE   21.0506 

 15.09.2021 
 
 

 
 2.400 Pkw-Bewegungen/d 
 
die dem Lebensmittelmarkt zugeordnet werden können. Damit berechnet 

sich die Anzahl der den EDEKA-Markt an und abfahrenden Pkw im Tagzeit-

raum zu aufgerundet je 

 
 1.200 Pkw-Bewegungen/d 
 
Dies bedeutet,  dass rechner isch im Durchschnit t  von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

jede Stunde je 75 Pkw-Zu- und Abfahrten erfolgen.  

 

Die Parkierbewegungen werden auf den 147 Pkw-Stellplätzen (160 Stel l-

plätze abzüglich 13 Mitarbeiterstellplätze) gleichmäßig verteilt .   

 

Das Schließen des Kofferraumes, das als Impulszuschlag bei der Berech-

nung der Parkiergeräusche berücksicht igt  ist ,  wird als Einzelereignis mit ei-

nem Schal l le istungspegel von 

 
 Lm a x , w ,A  = 99,5 dB(A) 
 
zur Berechnung des Spitzenpegelkr iter iums an dem maßgebenden Immissi-

onsort herangezogen.  

 

 

4.2.2 Parkieren Mitarbeiter-Pkw 

 

Die Schal lemission der parkenden Pkw wird nach den Vorgaben der Park-

platzlärmstudie [7] berechnet. Die Parkplätze werden dabei als Flächen-

schallquel len betrachtet.  Für die Berechnung wird die Gesamtf läche der 

Parkplätze programmintern in hinreichend kleine Tei lf lächen aufgeteilt .  

 

Die Immissionsberechnung wird nach Abschnit t  8.2.2 der Parkplatzlärmstu-

die [7] als so genanntes „getrenntes Berechnungsverfahren“ durchgeführt,  

mit folgenden Vorgaben: 

 

Lw
 = Lw o  + KP A  + K I  + 10 lg B · N dB(A) 

Lw
 = Schal leistungspegel al ler Vorgänge auf dem Parkplatz  

LW 0  = 63 dB(A) =  Ausgangs-Schal l le istungspegel 

  für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz  
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Kp A  = Zuschlag für Parkplatzart (Tabelle 34 [7])  

K I  = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren 

f = Stel lp lätze je Einheit  der Bezugsgröße 

N = Bewegungshäuf igkeit  (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde) 

B = Bezugsgröße Verkaufsf läche 

 

Mitarbeiter- und Kundenstel lp lätze:  

Kp A  = 0 dB(A) Mitarbeiterparkplatz  

K I  = 4 dB(A) Impulszuschlag 

KS t r O  = 1 dB(A) Fahrgassen Parkplatz Pf lasterbelag 

 

Da bei dem zusammengefassten Verfahren aufgrund der Parkplatzgröße das 

Ergebnis verfälscht würde (gehäufte Pkw-Bewegungen im Ein- bzw. Aus-

fahrtsbereich würde nicht berücksicht igt),  wird hier das getrennte Verfahren 

verwendet. Die Fahrbewegungen werden gesondert auf die Fahrgassen an-

tei l ig der angeschlossenen Stellplätze verteilt .  Die Geräusche der Fahrbe-

wegungen werden nach RLS90 mit Asphaltbelag und einer Geschwindigkeit  

von 30 km/h berechnet.  

 

Geplant ist  die Err ichtung von 13 Mitarbeiterstel lp lätzen. Diese werden vor 

der Eröffnung des Markts zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr von bis zu 10 

Mitarbeitern angefahren. Zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr werden 4 Kfz-

bewegungen je Stel lplatz berücksicht igt.  Zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr-

werden bis zu 10 Bewegungen berücksicht igt.  In der Nachtzeit  f inden plan-

mäßig keine Pkw-Bewegungen statt .  

 

Die Parkierbewegungen werden auf den Pkw-Stel lplätzen gleichmäßig ver-

tei lt .   

 

Das Schließen des Kofferraumes, das als Impulszuschlag bei der Berech-

nung der Parkiergeräusche berücksicht igt  ist ,  wird als Einzelereignis mit ei-

nem Schal l le istungspegel von 

 
 Lm a x , w ,A  = 99,5 dB(A) 
 
zur Berechnung des Spitzenpegelkr iter iums an dem maßgebenden Immissi-

onsort herangezogen.  

  



 Seite 17 v. 34 
IMMISSIONSPROGNOSE   21.0506 

 15.09.2021 
 
 

 

4.2.3 Anlieferung Lkw  

 

Der Lebensmittelmarkt hat die Warenanl ieferung im Westen des Marktge-

bäudes. Diese wird von Süden von der Sander Straße kommend zugefahren. 

Die Lkw fahren von Westen auf der südl ich ver laufenden Sander Straße 

kommend auf das Betr iebsgelände vor die südl iche Fassade, um dann zu-

rück bis an den Anl ieferungsbereich des Marktgebäudes zu stoßen. Die Ab-

fahrt erfolgt direkt auf die Sander Straße im Süden. Der Entladebereich ist  

im Bestand mit einem kleinen Vordache überdacht, der Rampentisch ist  

ebenfal ls überdacht und nach Norden und Westen mit einer Schal lschutz-

wand (z.B. Sandwichelement) geschlossen, der Stel lp latz im Rampenbe-

reich für die LKW ist  offen.  

 

Die Anzahl der anliefernden Lkw wird bei der Immissionsprognose in Ab-

sprache mit dem Auftraggeber und dem Marktbetreiber aufgrund einer Zäh-

lung der Lkw über eine übl iche Woche angesetzt,  wobei der Immissionsprog-

nose der Spitzentag der Woche zugrunde l iegt.  

 
-  Bel ieferung mit bis zu 17 Lkw über 7,5 t  im Tagzeitraum 

 
- Von den 17 Lkw sind 9 Lkw mit einem Kühlaggregat ausgestat tet.  

 
-  Von den 9 Kühl-Lkw l iefern 2 Lkw in der Zeit  erhöhter Empfindl ichkeit  von 

06.00 Uhr bis 07.00 Uhr an.  

 
Der Immissionsprognose werden bei der Lkw-Anl ieferung des Edeka-Mark-

tes folgende Teilschal lquel len zugrunde gelegt:  

 
 Fahrgeräusche 

Längenbezogener Schal l le istungspegel nach [5],  

je Lkw Fahren   Sprinter Fahren 

L'w ,A , 1 h  = 73 dB(A)/10 m.  L'w ,A , 1 h  = 65 dB(A)/10 m 

 
  Schal l leistungspegel Rangieren je Lkw nach [5]  

L'w ,A , 1 h  = 78 dB(A)/10 m 
 

Als Rangierfahrt wird das langsame Zurückstoßen bezeichnet, was aufgrund 

der häufigen Brems- und Lenkvorgänge lauter ist als die rest l ichen Fahrbe-

wegungen der Lkw auf dem Betr iebsgelände.   
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Es kann nach Aussage des Auftraggebers nicht gänzl ich ausgeschlossen 

werden, dass noch ein älteres Fahrzeug ohne Kamera und mit 

Rückwärtsfahrwarner (nicht umgebungslärmgesteuert) zufährt.  Daher wird 

für alle Fahrzeuge ein Rückwärtsfahrwarner nach der Emmissionsdatenbank 

des Umweltamtes Östereich (Forum Schal l)  mit einem längenbezogenen 

Schal l leistungspegel von 

 
L'w ,A , 1 h  = 71 dB(A)/10 m 

 
berücksicht igt.  Zuzügl ich wird auf der s icheren Seite l iegend ein Tonhalt ig-

keitszuschlag KT  = 6 dB bei der Immissionsprognose angesetzt.  

 

Für die Halte- und Startgeräusche der Lkw im Anl ieferungsbereich werden 

die Schal l le istungspegel und Zeit intervalle nach Tabelle 1  in Ansatz ge-

bracht.  

 

Tabelle 1:  Halte- und Startgeräusche der anliefernden Lkw und deren 

Dauer nach [19], [20] ,  [22] 

 

Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Anlassen 100 5
Türenschlagen 100 10
Leerlauf 94 120
Betriebsbremse 103 5  

 
Aus Tabelle 1  ergibt  sich für einen Halte- bzw. Startvorgang je Lkw ein auf  

die Stunde bezogener Schal l leistungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 81,8 dB(A).  

 

Die Anl ieferung von Frischwaren sowie Milchprodukten erfolgt  mit Kühl-Lkw 

im Tagzeitraum. Das hinter/oberhalb der Fahrerkabine angebrachte Kühlag-

gregat wird nach Auskunft des Betreibers mit einem Schal l le istungspegel 

von maximal 

 
 Lw , A  = 97 dB(A) 

 
bei der Immissionsprognose während des Fahrens und Rangierens auf dem 

Marktgelände berücksicht igt.    
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Zusätzl ichen werden bis zu 2 Spr interanl ieferungen/Tag (Zigaretten, Zeitun-

gen) bei der Immissionsprognose mit einer Anlieferung im Bereich des 

Haupteingangs berücksicht igt.   

 

4.2.4 Entladen und Beladen Lkw 

 

Folgende Be- und Entladegeräusche der Lkw werden bei der Immissions-

prognose im Anl ieferungsbereich des EDEKA-Marktes berücksicht igt.  Die 

Anzahl der Be- und Entladungen werden nach den Angaben des Betreibers 

und der bestehenden Marktsituat ion bei der Immissionsprognose angenom-

men, wobei der Immissionsprognose der Spitzentag der Woche zugrunde 

l iegt.   

 

Der Lebensmittelmarkt wird nach den Angaben des Betreibers in Bezug auf 

Marktgröße und Sort iment mit folgenden Fahrzeugen innerhalb einer Woche 

bel iefert,  s iehe Nummer 4.2.3. 

 
Es wird bei der Immissionsprognose zugrunde gelegt, dass im Tagzeitraum 

ca. 71 Rol lcontainer und 12 Europaletten im Anlieferungsbereich des Edeka-

Marktes entladen und wieder beladen ( leere Rol lcontainer,  Leergut Ge-

tränke etc.) werden.  Hiervon werden 18 Rol lcontainer im Tagzeitraum er-

höhter Empfindlichkeit  von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr ent- und wieder beladen. 

 

Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Palettenhubwa-

gen beim Ent laden wird für das einzelne Ereignis gemäß [6] mit einem 

Schal l leistungspegel beim Ent laden von 

 
 vol l von Lkw Lw A ,1 h  = 87,6 dB(A) 

und beim Beladen 
 
 leer auf Lkw Lw A ,1 h  = 91,6 dB(A) 

 
in Ansatz gebracht. 

 
Das Überfahren der Lkw-eigenen Ladebordwand mit einem Rollcontainer 

wird für das einzelne Ereignis gemäß [6] mit einem Schal l leistungspegel 

beim Laden   
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 Rollcontainer vol l  Lw A ,1 h  = 77,4 dB(A) 

 Rollcontainer leer Lw A ,1 h  = 77,8 dB(A) 
 
berücksicht igt.  

 

Die Rol lgeräusche innerhalb des Lkw werden je Rollcontainer bzw. Platten-

hubwagen nach [6] als Linienquel le mit einem Schal l le istungspegel von 

 
 Lw , A , 1 h  = 75,0 dB(A) 
 
angegeben. 

 

Die Rol lgeräusche außerhalb des Lkw werden je Rol lcontainer bzw. Platten-

hubwagen nach [6] als Linienquel le mit einem Schal l le istungspegel von 

 
 Lw , A , 1 h  = 63,0 dB(A) 
 
angegeben. 

 

Für das Öffnen und Senken der Ladebordwand der Lkw im Anl ieferungsbe-

reich werden die Schal l le istungspegel und Zeit interval le nach Tabel le 3 in 

Ansatz gebracht. 

 

Tabelle 2:  Geräusche der Ladebordwand [6]  

 
Vorgang LwA Dauer

[dB(A)] [s]

Öffnen Heckbordwand 98 2*15
Betätigen Heckbordwand 84 2*30  

 
Aus Tabelle 2  ergibt  sich für das Öffnen und Senken der Ladebordwand je 

Lkw an der Andockstat ion ein auf die Stunde bezogener Schall le istungspe-

gel von  

 
 Lw , 1 h  = 77,5 dB(A).   
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4.2.5 Maschinentechnische Einrichtungen 

 

Hier werden folgende Anlagen in die Immissionsprognose aufgenommen: 

 

a) Luftgekühlter Kondensator für Kälteanlage 

 

Aufstellung auf dem Dach, Bereich Kühlraum 

 
Schal l leistungspegel tags Lw A   ≤ 74 dB(A) 

Schal l leistungspegel nachts Lw A   ≤ 74 dB(A) 

Betr iebszeit  24 Stunden/d 

 

Aufstellung auf dem Dach, Bereich Frühanl ieferung 

 
Schal l leistungspegel tags Lw A   ≤ 67 dB(A) 

Schal l leistungspegel nachts Lw A   ≤ 67 dB(A) 

Betr iebszeit  24 Stunden/d 

 

b) Lüftungs- und Klimaanlagen 

 
Bereich Backshop 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 

Bereich Personalräume, WC 

Schal l leistungspegel Abluft  über Dach Lw A   = 49 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 

Bereich Theke 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

 

Bereich Metzgerei 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach  Lw A   = 70 dB(A).  

Betr iebszeit  16 Stunden/d zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
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Bereich Obst+Gemüse 

Schal l leistungspegel Abluft ,  über Dach Lw A   = 61 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Zuluft  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel,  über Dach Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Abluft  Kältemaschinenraum 

Schal l leistungspegel,  über Dach Lw , A   = 60 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Zuluft  Lüftungsanlage Markt 

Schal l leistungspegel Zuluft ,   

Bereich Lager Lw , A   = 65 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
Abluft  Lüftungsanlage Markt 

Schal l leistungspegel Abluft ,   

Bereich Lager Lw , A   = 65 dB(A).  

Betr iebszeit  24 Stunden/d  

 
c) Papier- und PET-Presscontainer 

Des Weiteren kommt im Bereich der Anl ieferungsrampe des Marktge-

bäudes ein Presscontainer zur Aufstel lung, die jedoch nur im Tagzeit-

raum in Betr ieb sind.  Die Aufstel lung erfolgt im Bereich der Lkw-Anl ie-

ferung an der Westfassade. Bei dem Presscontainer z.B. Fabrikat Hus-

mann, Typ SPB 20 SEN-E werden folgende schalltechnische Daten zu 

berücksicht igen:  

 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand Container Lp ,A  = 64 dB(A). Aus dem 

Schal ldruckpegel in 1m Abstand berechnet sich der Schall le istungspe-

gel im Betr ieb (eine Minuten Pressenbetr ieb je Stunde (16h im Tagzeit-

raum) entspricht einem Pressvorgang a´ 1,7m³ Abfal l)  zu  

 
Lw , A , 1 6h  = 74,2 dB(A).  

 
Al len maschinentechnischen Anlagen haben keine tonalen oder impul-

sart ige Geräuschantei le.   
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4.2.6 Leerung Presscontainer 

 

Es wird zusätzl ich im Tagzeitraum außerhalb der Zeiten erhöhter Empfind-

l ichkeit  die Zu- und Abfahrt eines Lkw zu Leerung des Presscontainers be-

rücksicht igt.  

 

Es wird angenommen, dass ein Mül lfahrzeug im Tagzeitraum anfährt.  Dazu 

wird die An- und Abfahrt eines Lkw auf das Betr iebsgrundstück wie oben in 

dieser Immissionsprognose beschrieben berücksicht igt.  Das Aufnehmen und 

Absetzen des Containers wird nach [13], Seite 109 mit einem Schal l leis-

tungspegel von  

 
 Lw , A , 1 h  = 86,7 dB(A)  

 
inklusive Impulszuschlag bei der Immissionsprognose berücksicht igt.  Es 

wird ein Wechsel des Containers im Tagzeitraum während der Arbeitszeit 

berücksicht igt.  

 

4.2.7 Freisitz Backshop 

 

Es wird ungünstig angenommen, dass die Fensterfront des Back-Shops ge-

öffnet werden kann. Dem Backshop ist in diesem Fall eine Terrasse (Größe 

ca. 40 m²) im Südosten des EDEKA-Marktes zugeordnet. Auf dieser Ter-

rasse können bis zu ca. 40 Sitzplätze nach Parkplatzlärmstudie err ichtet 

werden, die tagsüber von den Kunden genutzt werden sol len. Der Freisitz 

ist nur im Tagzeitraum zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr geöffnet. Es wird 

über den Tagzeitraum von einer mitt leren Belegung von 35 Sitzplätzen aus-

gegangen. Die Emissionen dieses Freis itzes lassen sich nach der VDI 3770 

berechnen. Der Schal l leistungspegel des gesamten Freisitzes berechnet 

sich nach Nummer 18 der VDI 3770 zu 

 

 LW , A , 1 h  = 84,1 dB(A) 

 

Da dieser Freis itz nicht zu einer Sportanlage gehört,  ist  diesem Schal l le is-

tungspegel zusätzlich ein Impulszuschlag nach VDI 3770 hinzugerechnet 

worden. Der Schal l leistungspegel von LW ,A , 1h  = 84,1 dB(A) wird bei der 

Schal lausbreitungsrechnung nach VDI 3770 in 1,2 Meter über Geländeni-

veau berücksicht igt.   
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4.2.8 Einkaufswagen 

 

Als Einkaufwagen werden solche mit Metallkörben der Berechnung zugrunde 

gelegt. Wie unter 4.2.1 berechnet, wird der Lebensmittel- ungünst igst von 

75 Kunden je Stunde angefahren. Es wird angenommen, dass 90% der Kun-

den den Einkauf mit einem Einkaufswagen erledigen. Nach [20] berechnen 

sich die schal ltechnischen Emissionen aufgerundet zu 

 

 Lw , 1 h  = 72 +10 * lg(75 * 0,9) =90,3 dB(A). 

 
Die Einkaufswagen werden im Bereich des Eingangs (EDEKA-Markt) und an 

einem Stel lplatz im Osten auf dem Parkplatz in einer Box abgestellt .   

 

4.2.9 Lage der Schallquellen 

 

In dem folgenden Bild wird die Lage der Schal lquel len innerhalb des 

Geländemodel ls dokumentiert .  

 

 

Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage Schal lquel len  
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5. Immissionsprognose 

 

Für die Immissionsprognose wird die aktuel le Version der Software Cadna/A 

der Datakust ik GmbH München eingesetzt.  Cadna/A ist ein anerkanntes 

Computerprogramm zur Berechnung und Beurtei lung von Lärmimmissionen 

im Freien.  

 
Danach wird die Schal lausbreitung mit der Entfernung unter Berücksicht i-

gung von Reflexionen und Abschirmungen gemäß den Vorgaben der TALärm 

und dem detai l l ierten Verfahren berechnet. 

 

In dem digital is ierten Lageplan in Anlage 2  sind die Geräuschquel len wie 

unter Nummer 4 dieser Immissionsprognose beschr ieben und die maßgebl i-

chen Immissionsorte an den bestehenden Gebäuden mit schutzbedürft igen 

Räumen in der Nachbarschaft dargestel lt .   

 

Die Berechnungsparameter für die Immissionsberechnung nach TALärm 

können der Anlage 3  entnommen werden.  

 

 

5.1 Prognoseergebnisse 

Die dreidimensionale Schal lausbreitung der prognostizierten gewerbl ichen 

Geräusche (Zusatzbelastung) des EDEKA-Marktes (Lebensmittelmarkt),  be-

rechnet und dargestel lt  mit  dem Rechenprogramm Cadna/A, zeigen die Ras-

terlärmkarten in Anlage 4.1  für den Tagzeitraum und Anlage 4.2  für den 

Nachtzeitraum. Die Raster lärmkarte wird in Anlehnung an die Lärmminde-

rungsplanung in 4 Meter über Geländehöhe f lächig dargestellt .  Aus dem Re-

chenprogramm werden auch die Beurteilungspegel in Tabel lenform ausge-

lesen. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle 3  für die Geräusche des 

EDEKA-Marktes (Lebensmittelmarkt) aufgel istet und mit den geltenden Im-

missionsr ichtwerten der TALärm vergl ichen.  
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Tabelle 3 :  Darstellung der prognost iz ierten Beurteilungspegel der ge-

werblichen Zusatzbelastung an den gewählten Immissionsor-

ten in der Nachbarschaft durch den Betr ieb des erweiterten 

EDEKA-Marktes, Schließung um 20.00 Uhr, ohne Kunden-

verkehr nach 22.00 Uhr  und Vergleich mit den geltenden, 

Immissionsrichtwerten der TALärm 

 

ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Im See 16 EG !04! 48,1 33,9 60 45 MI Gewerbe -11,9 -11,1
Im See 16 1.OG !04! 49,5 37,6 60 45 MI Gewerbe -10,5 -7,4
Im See 16 2.OG !04! 48,2 38,0 60 45 MI Gewerbe -11,8 -7,0
Im See 14a EG !04! 49,7 27,3 60 45 MI Gewerbe -10,3 -17,7
Im See 14a 1.OG !04! 50,2 27,9 60 45 MI Gewerbe -9,8 -17,1
Im See 12a-b EG !04! 48,6 17,2 60 45 MI Gewerbe -11,4 -27,8
Im See 12a-b 1.OG !04! 49,1 22,1 60 45 MI Gewerbe -10,9 -22,9
Ortenauer 2 EG !04! 51,9 12,2 60 45 MI Gewerbe -8,1 -32,8
Ortenauer 2 1.OG !04! 52,1 13,7 60 45 MI Gewerbe -7,9 -31,3
Ortenauer 2 2.OG !04! 52,2 14,6 60 45 MI Gewerbe -7,8 -30,4
Alemannen 46 EG !04! 48,3 10,2 55 40 WA Gewerbe -6,7 -29,8
Alemannen 46 1.OG !04! 47,8 10,8 55 40 WA Gewerbe -7,2 -29,2
Alemannen 46 2.OG !04! 47,8 11,9 55 40 WA Gewerbe -7,2 -28,1
Alemannen 55a EG !04! 47,1 9,9 65 50 GE Gewerbe -17,9 -40,1
Alemannen 55a 1.OG !04! 46,2 10,4 65 50 GE Gewerbe -18,8 -39,6
Sander 13 EG !04! 42,5 22,8 65 50 GE Gewerbe -22,5 -27,2
Sander 13 1.OG !04! 43,0 23,8 65 50 GE Gewerbe -22,0 -26,2

Pegel Lr Richtwert Nutzungsart
Bezeichnung

Differenz

 
 

Die pegelbest immenden Tei lschal lquellen an den maßgebl ichen Immission-

sorten werden im Folgenden in Tabel lenform (Bi ldschirmprint  aus dem Be-

rechnungsprogramm) dargestellt .   
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Tabelle 4 :  Alemannenstraße 46, EG 

Tagzeitraum: 
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Tabelle 5 :  Im See 16, 2. OG 

Nachtzeitraum: 

 

 

 

Der Spitzenpegel durch das Zuschlagen einer Pkw-Tür (Lw ,A  = 99,6 dB(A)) 

beträgt an dem maßgeblichen Immissionsort  

 
-  Ortenauer Straße 2,  Lm a x  ≤ 69 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  N a c h t  = 65 dB(A) 

 

Der Spitzenpegel durch das Abblasen der Lkw-Bremse (Lw ,A  = 103 dB(A)) im 

Tagzeitraum bei der Bel ieferung des Marktes beträgt an dem maßgebl ichen 

Immissionsort  

 

-  Sander Straße 13,  Lm a x  ≤ 56 dB(A) 
 

 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 95 dB(A) 
 
-  Im See 16,  Lm a x  ≤ 40 dB(A) 

 
 ≤ Lm ax ,z u l ,  T a g     = 90 dB(A) 
 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

nach Tabel le 3 an den gewählten Immissionsorten ist in der folgenden Ta-

bel le dargestel lt .  
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Tabelle 6 :  Darstellung der Standardabweichung  der prognostizierten 

Beurtei lungspegel der gewerbl ichen Zusatzbelastung durch 

den Betr ieb des geplanten EDEKA-Marktes nach Tabel le 3 ,  

Schließung des Marktes um 22.00 Uhr ,  an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft  

 
ID

Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)]

Im See 16 EG !04! 0,9 1,2
Im See 16 1.OG !04! 0,9 1,2
Im See 16 2.OG !04! 0,6 1,1
Im See 14a EG !04! 1,6 1,8
Im See 14a 1.OG !04! 1,6 1,6
Im See 12a-b EG !04! 1,8 1,8
Im See 12a-b 1.OG !04! 1,8 2,0
Ortenauer 2 EG !04! 1,5 2,2
Ortenauer 2 1.OG !04! 1,5 2,2
Ortenauer 2 2.OG !04! 1,5 2,2
Alemannen 46 EG !04! 1,9 2,7
Alemannen 46 1.OG !04! 2,0 2,7
Alemannen 46 2.OG !04! 2,0 2,4
Alemannen 55a EG !04! 2,1 2,8
Alemannen 55a 1.OG !04! 2,1 2,8
Sander 13 EG !04! 1,2 2,2
Sander 13 1.OG !04! 1,1 2,2

Bezeichnung
Standardabweichung

 
 

Die Koordinaten der gewählten Immissionsorte sind in der Tabel le 7 darge-

stel lt .  

 

Tabelle 7: Darstellung der Koordinaten der gewählten Immissionsorte in 

der Nachbarschaft  

 

X Y Z
[m] [m] [m]

Im See 16 EG 2,5 r 32424342,9 5376353,9 12,5
Im See 16 1.OG 5,0 r 32424342,9 5376353,9 15,0
Im See 16 2.OG 7,8 r 32424342,9 5376353,9 17,8
Im See 14a EG 2,5 r 32424378,5 5376348,8 12,5
Im See 14a 1.OG 5,0 r 32424378,5 5376348,8 15,0
Im See 12a-b EG 2,5 r 32424401,7 5376358,4 12,5
Im See 12a-b 1.OG 5,0 r 32424401,7 5376358,4 15,0
Ortenauer 2 EG 2,5 r 32424447,2 5376309,2 12,5
Ortenauer 2 1.OG 5,0 r 32424447,2 5376309,2 15,0
Ortenauer 2 2.OG 7,8 r 32424447,2 5376309,2 17,8
Alemannen 46 EG 2,5 r 32424488,4 5376216,3 12,5
Alemannen 46 1.OG 5,0 r 32424488,4 5376216,3 15,0
Alemannen 46 2.OG 7,8 r 32424488,4 5376216,3 17,8
Alemannen 55a EG 2,5 r 32424481,3 5376173,8 12,5
Alemannen 55a 1.OG 5,0 r 32424481,3 5376173,8 15,0
Sander 13 EG 2,5 r 32424230,6 5376342,6 12,5
Sander 13 1.OG 5,0 r 32424230,6 5376342,6 15,0

Koordinaten
Bezeichnung

Höhe [m], r = relativ über 
Gelände, a = absolut auf 

NN, g = über Dach
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5.2 Bauliche und technische Betriebsvorrausetzungen 

 
zu Nummer 4.2.1 und 4.2.2:  
 
Die Fahrf lächen des Pkw-Parkplatzes werden als asphalt iert  bei der Immis-

sionsprognose berücksicht igt.   

 

zu Nummer 4.2.3: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sollen auch bei geänderten Anl iefe-

rungszeiten bzw. Fahrzeugen nicht überschrit ten werden. Es ist die schal l-

technische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose 

angenommenen Betr iebszustand ggf. nachzuweisen.  

 

Der Ent ladebereich ist im Bestand mit einem kleinen Vordache überdacht, 

der Rampent isch ist ebenfal ls überdacht und nach Norden und Westen mit 

einer Schal lschutzwand (z.B. Sandwichelement) geschlossen, der Stel lp latz 

im Rampenbereich für die LKW ist offen. 

 

zu Nummer 4.2.4: 
 
Die geltenden Immissionsrichtwerte sol len auch bei geänderten Anl iefer-

ungszeiten bzw. Ladegut oder Lademenge nicht überschrit ten werden. Es 

ist die schal ltechnische Gleichwert igkeit  gegenüber dem in diesem Bericht 

angenommenen Betr iebszustand ggf. nachzuweisen.  

 

zu Nummer 4.2.5: 
 
Die Summe der schal ltechnischen Immissionen der maschinentechnischen 

Einr ichtungen sol l am maßgeblichen Immissionsort nicht überschrit ten wer-

den. Werden die Schal l leistungspegel einzelner maschinentechnischer Ein-

r ichtungen erhöht oder die Standorte geändert,  so ist die schal ltechnische 

Gleichwert igkeit  gegenüber dem in dieser Immissionsprognose angenomme-

nen Betr iebszustand bzw. die Nichtüberschreitung des geltenden, reduzier-

ten Immissionsr ichtwertes ggf. nachzuweisen.  

 

zu Nummer 4.2.6: 
 

Die Einkaufswagen werden im Bereich des Eingangs und an einem Stel lplatz 

auf dem Parkplatz im Osten in einer Box abgestel lt .   
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6. Beurteilung der Prognoseergebnisse 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Umbaus und 

der Erweiterung des Edeka-Lebensmittelmarktes ein.  

 

Hierzu zählen insbesondere die Geräusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- 

und Ent ladung der Lkw und des zuzurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird 

die Schal labstrahlung der maschinentechnischen Anlagen bei der Immissi-

onsprognose berücksicht igt.   

 

Eine Vorbelastung im Sinne der TALärm anderer gewerbl icher Betr iebe, die 

die geltenden Immissionsrichtwerte an den gewählten Immissionsorten um 

weniger als 6 dB unterschreiten kann im Tag- und Nachtzeitraum nicht aus-

geschlossen werden, siehe hierzu die Erläuterungen unter Nummer 3.4 die-

ser Immissionsprognose. Im Rahmen der immissionsschutzrechtl ichen Be-

urtei lung wurde daher eine immissionsrelevante Vorbelastung berücksich-

t igt,  siehe Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose. Der Edeka-Markt kann 

daher die geltenden Immissionsrichtwerte der TALärm nicht an al len Immis-

sionsorten vol l ausschöpfen, s iehe Nummer 3.4 dieser Immissionsprognose. 

 

Die Summe der gewerblichen Geräusche, ausgehend vom dem EDEKA-

Markt unterschreiten mit den obigen Berechnungsannahmen an allen ge-

wählten Immissionsorten an der bestehenden Bebauung mit schutzbedürft i-

gen Räumen in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte im 

Tag- und Nachtzeitraum um mehr als 6,7 dB, siehe Tabel le 3 dieses Ber ich-

tes. In dieser Tabelle ist die Schließung des Marktes um spätestens 20.00 

Uhr berücksicht igt.   

 

An dem maßgebl ichem Immissionsort im Tagzeitraum, Alemannenstraße 

46, EG  wird der geltende Immissionsr ichtwert um mindestens 6,7 dB unter-

schrit ten. Da an diesen Immissionsort vor al lem die Lkw-Geräusche (Zu- und 

Abfahrtsgeräusche) beim Anl iefern des Marktgebäudes sowie der Presscon-

tainer maßgebl ich sind, und diese per Definit ion der Parkplatzlärmstudie und 

der RLS 90 sowie des Heftes 192 rechnerisch auf der sicheren Seite l iegen, 

ist in der Real ität ein geringerer Beurteilungspegel zu erwarten. 
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Im Nachtzeitraum ohne Kundenverkehr  auf dem Parkplatz, Schl ießung des 

Marktes um 20.00 Uhr wird am maßgeblichen Immissionsort an der beste-

henden Bebauung, Im See 16, 2. OG; der geltende Immissionsrichtwert der 

TALärm um mindestens 7 dB unterschrit ten, siehe Tabel le 3 dieser Immis-

sionsprognose.  

 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TALärm wird an den maßgebl ichen Immissi-

onsorten ebenfal ls im Tagzeitraum erfül l t .  Die Standardabweichung / Prog-

nosesicherheit  des Prognoseergebnisses ist der Tabelle 4 in dieser Immis-

sionsprognose zu entnehmen. Im Nachtzeitraum treten beim Betr ieb der ma-

schinentechnischen Anlegen keine Spitzenpegel auf.  

 

Im Hinbl ick auf den durch den Betr ieb des erweiterten EDEKA-Marktes her-

vorgerufenen Verkehrslärm auf der öffent l ichen Straße ist nach Nr. 7.4 der 

TALärm folgende Betrachtung erforderl ich:  

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffent l ichen Verkehrsf lächen, 

in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betr iebsgrundstück, sollen 

in den Gebieten c bis g nach Punkt 6.1 der TALärm durch Maßnahmen or-

ganisator ischer Art soweit wie mögl ich vermindert werden, soweit  

 

-  sie den Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechner isch um mindestens 3 dB(A) erhöhen 

-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist  und 

-  die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV [3]) erstmals oder weitergehend überschrit ten werden. 

 

Die Bedingungen nach Nr. 7.4 TALärm Spiegelstr ich 1 bis 3 gelten kumula-

t iv, d. h. nur wenn al le drei Bedingungen erfül lt  s ind, sol len durch organisa-

torische Maßnahmen die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs soweit wie 

mögl ich vermindert werden. Da der Markt schon besteht kann eine Verdopp-

lung des Verkehrsaufkommens durch die Erweiterung ausgeschlossen wer-

den. Es sind daher keine organisator ischen Maßnahmen zur Reduzierung 

des Verkehrsaufkommens auf der öffent l ichen Straße zu Prüfen und ggf.  

festzulegen.  
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7. Zusammenfassung 

 

Das Architekturbüro Müller + Huber plant für den Auftraggeber den Anbau 

und die Erweiterung des Lebensmittelmarktes in der Sander Straße 1, 77767 

Appenweier im Südwesten des Zentrums der Gemeinde Appenweier.  

 

Der Lageplan des geplanten Standortes ist in der Anlage 1.1  dieser Immis-

sionsprognose beigefügt. Die nähere und weitere Bebauung kann den Aus-

schnit t  aus dem Katasterplan in der Anlage 1.2  zu dieser Immissionsprog-

nose entnommen werden. 

 

Auf die Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft wir-

ken die Geräusche, ausgehend von dem Betr ieb des geplanten Anbaus und 

Erweiterung des Edeka-Lebensmittelmarktes ein. Hierzu zählen insbeson-

dere die Geräusche der Zu- und Abfahrt sowie Be- und Ent ladung der Lkw 

und des zuzurechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schal labstrahlung 

der maschinentechnischen Anlagen bei der Immissionsprognose berücksich-

t igt.   

 

Die Summe der gewerbl ichen Geräusche, ausgehend vom dem Edeka-Markt 

erfül lt  mit  den obigen Berechnungsannahmen, siehe Tabelle 3 dieser Immis-

sionsprognose an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft 

die geltenden Immissionsrichtwerte im Tag- und Nachtzeitraum. In der un-

günst igsten Nachtstunde wird zusätzl ich der Betr ieb der maschinentechni-

schen Anlagen berücksicht igt.  Im Nachtzeitraum zwischen 22.00 Uhr und 

06.00 Uhr sind aufgrund der immissionsschutzrecht l ichen Vorgaben der 

TALärm keine Lkw-Anl ieferungen und Pkw-Bewegungen geplant. 

 

Der Betr ieb des EDEKA-Marktes erfül lt  im Tagzeitraum von 6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr und in der ungünst igsten Stunde im Nachtzeitraum aus schal l-

technischer Sicht die immissionsschutzrechtl ichen Vorgaben der TALärm, 

was durch die Genehmigungsbehörde abschl ießend zu prüfen ist.  

 

Das Spitzenpegelkr iter ium der TALärm wird an dem jewei ls maßgebl ichen 

Immissionsort im Tagzeitraum erfül lt .  Im Nachtzeitraum treten bei dem Be-

tr ieb der maschinentechnischen Einr ichtungen keine Spitzenpegel auf.  

  



 Seite 34 v. 34 
IMMISSIONSPROGNOSE   21.0506 

 15.09.2021 
 
 

 

Die Standardabweichung / Prognoseunsicherheit  des Prognoseergebnisses 

des Gewerbelärms ist der Tabel le 4 dieser Immissionsprognose zu entneh-

men. Die berücksicht igten Schal lquel len bei der Immissionsprognose des 

Lastfal les Gewerbelärm sind in der Anlage 5 dieser Immissionsprognose 

beigefügt.  

 

Da die den Edeka-Markt anfahrenden, Pkw und Lkw nicht zu einer Verdopp-

lung des Verkehrsaufkommens auf  der öffent l ichen Straße führen, kann auf 

die Betrachtung der Verkehrsgeräusche auf der öffent l ichen Straße nach 

den Vorgaben der TALärm verzichtet werden. Es sind keine Vorschläge für 

organisator ische Maßnahmen zur Reduzierung der zusätzlichen Verkehrs-

geräusche im Bereich des öffent l ichen Straßenraumes, die auf die gewerb-

l iche Nutzung des geplanten Bauvorhabens zurückzuführen sind, zu ergrei-

fen. 

 

 

Kal lstadt,  den 15. September 2021 
 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik  

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

Diese Immissionsprognosebesteht aus 34 Seiten 

und 5 Anlagen 


